
JUDO - VERBAND BERLIN e.V. 

Fachverband für Budopraktiken 
Mitglied im Deutschen Judo-Bund e.V. 

Judo-Verband Berlin e.V. · Weißenseer Weg 51-54 · 13053 Berlin 

www.judo-verband-berlin.de 

Geschäftsstelle: Geschäftszeiten: 
Sportforum Berlin Di., Fr.: 09:00-12:00 Uhr 
Hohenschönhausen Mi.: 16.00-20.00 Uhr 
Weißenseer Weg 51-54 Do.: 12.00-16.00 Uhr 
13053 Berlin 
Tel.: (0 30) 97 60 43 86 Fax: (0 30) 97 60 43 88 
 
e-Mail: mail@judo-verband-berlin.de 
 
Berliner Bank AG 
(BLZ 100 708 48) 
Kto.-Nr.: 264 7 444 00 

 

An  
die Mitglieder des Judo-Verband Berlin e. V., 
die Mitglieder des Vorstands des JVB, 
den Vorsitzenden des Rechtsausschusses JVB,  
die Ehrenmitglieder des JVB und die Vereine 
Ko Bu Kai Kendo, Menschen in Bewegung + 
Sport-Dojo Berlin  
                                                                                                                                 01.02.2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir laden zur Mitgliederversammlung des Judo-Verband Berlin e. V. am 17. März 2012 in den 
Versammlungsraum Stadiongebäude Sportforum Hohensch önhausen (über der 
ehemaligen Gaststätte ARENA), Konrad-Wolf-Str./Stef fenstr., in 13053 Berlin ein. 
 

Beginn 14.00 Uhr.  
Die Ausgabe der Stimmkarten erfolgt von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr 

 
 

Vorläufige Tagesordnung  
01. Begrüßung und Eröffnung 
02. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 
03. Bekanntgabe der Ergebnisse der Mandatsprüfung 
04. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
05. Berichte der Mitglieder des Vorstands 
06. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2011 
07. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2011 
08. Neuaufnahmen 
09. Anträge 
10. Bestätigung des Haushaltsplans für das Jahr 2012 
11. Verschiedenes 
12. Offizielle Beendigung der Versammlung 
 
Teilnahmeberechtigt sind die Vertreter der Mitglieder gemäß § 14, Pkt. 3 der Satzung des JVB. 
Wegen der Frist für die Stellung von Anträgen wird auf § 14, Pkt. 1 der Satzung des JVB 
hingewiesen; ferner ist auf den § 14, Pkt. 4 hinzuweisen, wonach die Ausübung des 
Stimmrechts daran gebunden ist, dass das Mitglied sich mit seinen Beiträgen nicht im 
Rückstand befindet, ggf. kann lt. § 4, Pkt. 2 der Nachweis über die geleisteten 
Beitragszahlungen während der Ausgabe der Stimmkarten erbracht werden. 
                                                                                                                                  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Judo-Verband Berlin e. V. 
 
J. Meißner    A. Härtig    K. Feyerabend 
- Präsident-    -Vizepräsident-   -Schatzmeister- 


